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Grundmittel, deren Modernisierung, zur Förderung der 
Eigenherstellung von Rationalisierungsmitteln sowie für die 
Organisierung des sozialistischen Wettbewerbs zu nutzen.

(3) Auf Grund von Beschlüssen des Ministerrates bzw. Ent
scheidungen des Vorsitzenden der Staatlichen Plankommis
sion in Übereinstimmung mit dem Minister der Finanzen und 
dem Präsidenten der Staatsbank der DDR können stillgelegte 
bzw. zeitweilig nicht genutzte Grundmittel sowie operative 
Bestände an materiellen Umlaufmitteln im volkswirtschaft
lichen Interesse von der Planung und Zahlung der Produk
tionsfondsabgabe ausgenommen werden.

§3
Die Normative der Produktionsfondsabgabe

(1) Das Normativ der Produktionsfondsabgabe für Grund
mittel, für Investitionen ab geplanter Inbetriebnahme, für 
noch nicht abgeschlossene Investitionen sowie für die akti
vierte Bodennutzungsgebühr wird mit dem Jahresvolkswirt
schaftsplan festgelegt. Zur Unterstützung der Modernisierung 
der vorhandenen Grundmittel als Hauptform der Grund
fondsreproduktion sowie zur Stimulierung ihrer effektivsten 
Nutzung ist die Produktionsfondsabgabe auf die Nettowerte 
der Grundmittel anzuwenden.

(2) Das Normativ der Produktionsfondsabgabe für mate
rielle Umlaufmittel beträgt 6 % jährlich. Ausnahmen von 
diesem Normativ werden mit dem Jahresvolkswirtschafts
plan festgelegt.

(3) Eine zusätzliche Produktionsfondsabgabe in Höhe von 
6 % jährlich ist zu zahlen für
a) den Gesamtwertumfang von Investitionen, die später als 

zum geplanten Termin in Betrieb genommen werden, für 
die Zeit von der geplanten bis zur tatsächlichen Inbetrieb
nahme;

b) die durchschnittlichen Mehrbestände an materiellen Um
laufmitteln;

c) die Ausrüstung, bei der das als staatliche Plankennziffer 
vorgegebene Normativ der zeitlichen Ausnutzung nicht 
eingehalten wurde. Wird das Normativ der zeitlichen Aus
nutzung um weniger als 10% unterschritten, beträgt das 
Normativ der zusätzlichen Produktionsfondsabgabe 3 % 
jährlich.

§4
Planung der Produktionsfondsabgabe

(1) Die Betriebe und Kombinate haben die Produktions
fondsabgabe gemäß § 3 Absätze 1 und 2 als Abführung an 
den Staat aus dem Gewinn zu planen. Sie ist auf
— die Nettowerte der Grundmittel unter Hinzurechnung von 

Zugängen einschließlich der Grundmittelzugänge durch 
Investitionen ab dem Zeitpunkt der geplanten Inbetrieb
nahme und abzüglich der geplanten Abgänge,

— die durchschnittlichen Planbestände an noch nicht abge
schlossenen Investitionen,

— die durchschnittlichen Planbestände an materiellen Um
laufmitteln,

— die aktivierten Bodennutzungsgebühren 
zu berechnen.

(2) Die zusätzliche Produktionsfondsabgabe gemäß § 3 
Abs. 3 ist nicht planbar. Die Produktionsfondsabgabe gemäß 
§ 3 Abs. 3 Buchst, c ist auf den Nettowert zu berechnen.

§5
Abführung der Produktionsfondsabgabe

(I) Die Betriebe und Kombinate haben die Produktions
fondsabgabe auf die
— vorhandenen Nettowerte der Grundmittel und auf die In

vestitionen einschließlich der noch nicht abgeschlossenen 
Investitionen,

— Ist-Bestände an materiellen Umlaufmitteln,

— aktivierte Bodennutzungsgebühr
zu zahlen. Sie ist gemäß § 3 Absätze 1 und 2 quartalsweise 
zu berechnen und gemäß den in Durchführungsbestimmungen 
zu treffenden Festlegungen an den Staat abzuführen.

(2) Die zusätzliche Produktionsfondsabgabe gemäß § 3 
Abs. 3 Buchst, c ist auf der Grundlage einer revisionssicheren 
Nachweisführung und Abrechnung halbjährlich anteilig zu 
berechnen und abzuführen.

(3) Bei unrichtiger Berechnung oder verspäteter Zahlung 
der Produktionsfondsabgabe sind die Rechtsvorschriften über 
die Erhebung von Verzugszuschlägen und das Haushaltsvoll- 
streckungsverfahren anzuwenden. Vollstreckungsorgan ist die 
zuständige Filiale der Staatsbank der DDR.

§ 6
Abrechnung und Kontrolle

(1) Die Generaldirektoren der Kombinate, die Direktoren 
der Betriebe und die örtlichen Räte haben im Prozeß der 
Planausarbeitung und -durchführung die ordnungsgemäße 
Planung, Zahlung und Abrechnung der Produktionsfondsab
gabe zu gewährleisten.

(2) Die Abrechnung der Produktionsfondsabgabe ist in 
Rechnungsführung und Statistik der Betriebe und Kombinate 
nachzuweisen.

(3) Die Hauptbuchhalter der Betriebe und Kombinate ha
ben zu kontrollieren, daß die Produktionsfondsabgabe ent
sprechend dieser Verordnung berechnet und zu den festge
legten Terminen abgeführt wird.

Schlußbestimmungen
§7

(1) Durchführungsbestimmungen erläßt der Vorsitzende 
der Staatlichen Plankommission gemeinsam mit dem Mini
ster der Finanzen. Sie sind ermächtigt, in Durchführungsbe
stimmungen zu regeln, welche der im § 1 Abs. 2 genannten 
Kombinate und Betriebe von dieser Verordnung ausgenom
men sind.

(2) Die zuständigen Minister sind berechtigt, in Überein
stimmung mit dem Vorsitzenden der Staatlichen Plankom
mission und dem Minister der Finanzen für ihren Verant
wortungsbereich zweigbedingte Besonderheiten zu regeln.

(3) Die Regelungen für die Anwendung dieser Verordnung 
in den Bereichen gemäß § 1 Abs. 4 sind durch die zuständigen 
Minister so rechtzeitig zu erlassen, daß sie bereits der Aus
arbeitung des Volkswirtschaftsplanes und Staatshaushalts
planes 1986 zugrunde gelegt werden können.

§ 8
(1) Diese Verordnung tritt am 1. Juni 1985 in Kraft. Sie ist 

beginnend mit der Ausarbeitung des Volkswirtschaftsplanes 
und des Staatshaushaltsplanes 1986 anzuwenden. § 5 Abs. 2 
ist bereits für die Durchführung des Volkswirtschaftsplanes 
und des Staatshaushaltsplanes 1985 zur Berechnung und Ab
führung der zusätzlichen Produktionsfondsabgabe anzuwen
den. Der Berechnung und Abführung der zusätzlichen Pro
duktionsfondsabgabe sind 1985 noch die Bruttowerte der 
Grundmittel zugrunde zu legen.

(2) Die Verordnung vom 14. April 1983 über die Produk
tionsfondsabgabe (GBl. I Nr. 11 S. 106) tritt am 31. Dezem
ber 1985 außer Kraft. § 5 Abs. 2 tritt bereits am 31. Mai 1985 
außer Kraft.
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